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2 SCHWEIZER FILM SUISSE
Dle Arhelt der I. F_ K. i%s_ist vorgesehen, die Erdrterungen innerhalb | len Rechtsstoffes auf folgenden Gebicten not-
I I I I der Urheberrechtskommission der L.F.K. fortzu- } wendig: Urheberrecht, Zensurrecht, Bestimmun-
Am Tage des Zusammentritts der internationa- | setzen und sich hierbei auch mit den Losungen | gen ubur l<1]nnuqtnusch, T‘m- und Ausfuhr- so-
len Theaterbesitzer hielt, cbenfalls im Dogen- ; zu befassen, die in einer Reihe von Liindern fiir | wie Zoll-Bestimmungen, recht der Film-
E-, eiche Ber palast, die Internationale Filmkammer ihre feier- | die I'rage der Urheberschaft am Film bereits ge- | schaffenden ecinschlie. Vorschriften iiber
inter Vorfiihr liche Eréffnungssitzung ab, auf der alle der | funden worden sind oder angestrebt werden. die Beschiiftigung aus her Arbeitnehmer,
b I. . K. angehii Linder durch namhafte . Vorschriften iiber die org atorische Gliede-
1<‘ill;npu l it Hvernvc(cn wmf-cn.d Im An- Inter Autor ess 1936 rung des Filmwesens, soweit sie in einzelnen
i schluss an diese Eroffnun tzung fanden, unter Die Internationale Confédération der Autoren- | ldindern erlassen sind, Vorschriften iiber Forde-
]]l‘e Sch?lll d_es Wel_tﬁlmsch‘z_lffens Vorsitz von Prof. Dr. Lehnich, dic Arbeitstagun- | gescllschaften hatte vorgesehen. dass ihr 11, Kon. | rung inlindischer Filme (z. B. Vorschriften fiber
siihrige internationale Iilmkunstaus- | gen des Exekutiv- Komitees statt. Die hier gefass- | aress in der Zeit vom 18. bis 23. Mai 1936 in | den Zwang zur Vorfiihrung von Wochenschauen,
stellung, die kster Beteiligung erfreute | ten Beschlii auf wirtschaftlichem, kulturellem | Berlin stattfinde. Kulturfilmen oder einer Quote einheimischer Fil-
und von der Offentlichkeit und Pre aller Lin- | und filmrechtlichem Gebicte werden erst nach Der Kongress ist aber auf Veranlassung des [ me u. dergl). Dabei sind naturgemiiss nicht al-
der viel stiirker als ihre Vorgiingerinnen beach- | ihrer Protokollierung im offiziellen Wortlaut, dem i Id(,ntcn der « Confédération Internationale | lein cte der Gesctze, Verordnungen und
tet wurde, ist zu Inde. An der Eroffnungssitzung [ wir nicht vorgreifen wollen, bekanntgegehen wer- d’Auteurs et Compositeurs », S ‘E sonstigen Vorschriften von Interesse, sondern es
fiihrte der Priisident der Biennale, Graf Volpi, | den. Das Bxckutiv-Komitee begriisste das vom ]7jno _\]f ri, vertagt worden. Er findet, ““\'dﬂg muss mbglichst auch die Literatur und Recht-
in franz. Sprache ungefiihr folgendes aus : Berliner Biiro der LF.K. he gebene  Organ | offizielle Organ dor Confédération. - Inter-Aw. | sprechung dariiber gesammeli werden, oder auch
¢«Der Iilm bildet ecines der interessantesten | «Interfilm», das zukiinftig viermal im Jahr und teurs» No 63 vom Mai 1936, miitcilt, in der Zei die Verwaltungsentscheidungen, Ministerialerl
Phiinomene unserer Zeit. Heute ist er aus unse- | in vi Spnclmn erscheinen soll. vom 28. September bis zum 3 Oktober dieses | se usw.. soweit dieselben versffentlicht sind.
rem Leben nicht mehr hinwegzudenken. Welch Iis ist besonders hervorzuheben, dass die Ver- | Jahres in Berlin statt. :
gewaltiges  Mittel der Propaganda und der [ handlungen im Ge herzlicher Kameradschaft
menschlichen Anniiherung ! Vorgestern konnten | gefiihrt wurden und Vertagung .
wir auf unserer Loinwand don’ Schlussakt dor le Beschlfsse slnstimmige Augabme der Briisseler St enz Internationale
Olympischen Spiele verfolgen, der sich 24 Stunden . . i = ) Dio Bri 1 konk § 4 -
vorher in Berlin ereignet hatte! — Grosse Be- | fanden. S. . Paulucei, Rom, sprach im Namen io Briisseler Stantenkonferenz, die im Septem- vgl’elnlgung ﬂer Fllmtheatel’
deutung hat der Film auch in der Wirtschafts- | der anwesenden Delgationen dem Priisidenten | ber d. J. zur Beschlussfassung iiber Anderungen
g | der Revidierten Berner Ubereinkunft zusammen-

Kapitalien, die in
SA nimmt die Film-
ien die 2. Stelle ein,
chaft ebenfalls tiel

welt wegen der immensen
ihm investiert wurden. In
industrie unter allen Indus
in Italien ist sie in der W
verankert. — Es war ndlich, dass
sich die Nationen zusammentun wiirden, um sich
auf diesem Gebiet gegenseitig zu unterstiitzen,

und so entstand die LF.K., der der Dank der
Stadt Venedig und der Biennale gebiihrt. Die

die als erste den Film als Kunstgat-
verdankt betr. der 4. Inter-

Biennale,
tung anerkannt hat,

nat. Filmkunstausstellung sehr viel der freund-
schaftlichen Mitarbeit der LIWK. die d(,lzen
Deutschland anvertraut Deutschland ist d

sen wiirdig, weil es an der Spitze klns w
schaftlichen und technischen [Fortsch
Films marschiert. Der Priisident der ll‘ K Mi-
nister Prof. D. Lehnich, hat mit Herzlichkeit und
Freundschaft an der Internationalen I'ilm-
kunstausstellung mitgearbeitet, Ich spreche ihm
und der LI.K. daher meinen besten Dank aus.»

Der Wetthewerb unter den von verschiedenen
Nationen vorgefiihrten Filmen fiihrte zu ecinem
schonen Erfolge des [deutschen IMilmes.

Der hochste der zu verleihenden Preise, der
Mussolini-Pokal, wurde Luis Trenker fiir seinen
Film «Der Kaiser von Kalifornien » zuerkannt.

Weitere zwei Preise fielen gleichfalls an deut-
sche Filme. Der Film «Jugend der Welt>», der
kiinstlerisch gestalteten

einen ausgezeichneten,
Bericht iiber idie IV. Olympischen Winterspicle

darstellt, erhielt den Duce-Preis fiir den besten
dokumentarischen Iilm.

Der Film «Schlussakkord », diese subtile Ge-
staltung eines Films aus dem Musikthema, er-
hielt als bester Musikfilm den Preis des Theater-
instituts.

Medaillen erhielten die Filme
«Ave Maria ».

Auch das deutsche Kulturfilmschaffen istdurch
die Verleihung von Medaillen als vorbildlich in
seinen Leistungen und Bestrebungen anerkannt
worden. Megaillen fielen an die Filme «Metall
des Himmels », «Ein Meer versinkt» und «Die
Kamera fihrt mit .

Die beste Regieleistung wurde, wie jedes Jahr,
mit einem Preise ausgezeichnet. Er fiel an Jac-
ques Feyder fiir seinen IMilm « Die klugen Frau-
en». Annabella erhielt den Preis fiir b
schauspiel che Leistung in dem fran: S
Film « Zwischen Abend luul Morgen ». Paul \Ium
wurde als bester Schauspieler fiir seine Leistung
in dem amerikanischen Film «Das Leben Louis
Pasteurs » ausgezeichnet.

Der italienische Film «Marsch der Helden »,
der den Abessinien-Feldzug Italiens behandelt,
wurde als der beste politisch-soziale Film aner-
kannt und mit dem dafiir ausgesetzten Preise
ausgezeichnet,

Als aufschlussreichstes wissenschaftliches Film-
werk wurde der italienische Film «Ein Blick
auf den Meeresgrund » anerkannt und mit einem
Preise ausgezeichnet.

« Verriiter » und

Die internationale Theaterhesitzer~
Tagung

Von noch grosserer Bedeutung wie die Vene-
diger Filmvorfithrungen waren fiir Europas Film-
wirtschaft die im Zusammenhang mit der Bien-
nale stattgefundenen Arbeitstagungen der' Inter-
nationalen Iilmtheater-Vereinigung. Die letzte-
re Organisation hielt ihre Jahrestagung am 19.
August unter Vorsitz von Iritz Bertram im
Dogenpalast von Venedig ab. Es waren die
Theaterbesitzer-Organisationen folgender Liinder
vertreten : Italien, Deutschland, Ungarn, Frank-
reich, Schweiz (Sekretir Lang), Osterreich, Ju-
goslawien und Tschechoslovakei.

Die Sitzung befasste sich mit den wesentlich-
sten kulturellen und wirtschaftlichen Fragen des
Standes der Filmtheaterbesitzer. Binstimmig wur-
de cine Reihe bemerkenswerter Beschliisse ge-
fasst. So wurde u. a. beschlossen, allen Mitglieds-
staaten die

Einfiihrung des Einschlagerprogramms

dringend nahezulegen. Der Vertreter der unga-
rischen Organisation berichtete hierzu, dass das
nach dem Vorbild der deutschen Regelung in
Ungarn kiirzlich eingefiithrte Einschlagerpro-
gramm zu einer Abwanderung des Publikums
oder zu ecinem Riickgang des Theaterumsatzes in
keiner Weise gefiihrt habe. Weiterhin wurde
die in verschiedenen Liindern bereits eingefiihrte

Begrenzung von Filmtheater-Neubauten

unter Beriicksichtigung des vorhandenen Bediirf-
nisses als unerldsslich bereichnet. Hierbei wur-
de zum Ausdruck gebracht, dass hierdurch selbst-
verstiindlich die fortschrittliche Entwicklung des
Filmtheaterbaus nicht gehemmt werden diirfe.
Die Fédération wurde mit der Abfassung einer
die bisherigen Regelungen beriicksichtigenden
allgemeinen Denkschrift beauftragt.

Der Priisident der Internationalen Filmkammer,
Prof. Dr. Lehnich, begriisste alsdann die Sit-
zungsteilnehmer. Abschliessend sprach Gustav
Lombardo (Italien) Herrn Fritz Bertram den
Dank fiir seine unermiidliche und erfolgreiche
Arbeit aus.

der Internationalen Filmkammer, Staatsminister
a. D. Prof. Dr. Lehnich, den besonderen und
herzlichen Dank fiir die sorgfiltige Vorbercitung
und Durchfiilhrung der Tagung aus. durch
Prof. Dr. Lehnich vorgenommene Aktivierung
der Internationalen Filmkammer fand die lebhaf-
te Zustimmung aller Mitglieder.

Die kommenden internationalen
Film-Zusammenkiintte
Das  Execkutiv-Komitee der Internationalen
IFilmkammer wird Anfang Dezember in Wien ta-
gen. Im Anschluss daran tritt der Verwaltungs-
rat zur

Vorbereitung des Internationalen
Film-Kongres:
der 1937 in Paris stattfindet,

in Budapest zusam-

men.
. 66
5 Inter~Film
Unter diesem Namen verdtfentlicht die Inter-
nationale Filmkammer in deutscher und -franz.

rste. Nummer ihres stiindigen Or-
Staatsminister a.
die

Sprache die ¢
gans. Der Priisident der 1.I.K.,
D. Professor Dr. Lehnich, Berlin, erdfinet
zahlreichen, bemerkenswerten und inter
Beitriige mit einem Geleitwort zur i
len Filmkunstausstellung in Venedi
Geschichte und cinstimmige Anerkennung i
len Lindern deren Prisident, Graf Volpi, Vene-
dig, Aufschlu gibt. Einzelne Exemplare des
« Inter-Film » *hen  Interessenten beim Sekre-
tariat des Schweiz. Lichtspieltheaterverbandes zur
Verfiigung. Den Theaterbesitzern mochten wir
cinige interessante Berichte aus dem Gebict des
Urheberreehts nicht vorenthalten :

Die Arheiten der I F. K.
fiir die internationale Urheherrechts-
Reform

Fiir eine Anderung der Revidierten Berner
Ubereinkunft in der Fassung der Rom-Beschliis-
se (1928) hat die Belgische Regierung zusammen
mit dem Berner Biiro den Regierungen der Kon-
ventionsstaaten cingehend begriindete Vorschlige
unterbreitet.

Zu diesen Vorschligen hat der
Filmkongress Berlin 1935 unter Beteiligung von
24 Filmlindern Li stimmig ecine Reihe von Be-
schli n gefasst, die sich auf die Regelung der
filmrechtlichen I ragen beziehen,

In der Zwischenzeit isi innerhalb der Interna-
tionalen IMilmkammer die Kommission fir Urhe-
berrecht unter ihrem Priisidenten, Herrn Ray-
mond Lussiez, Paris, in Briissel zusammengetre-
ten (17. irz 1936), um unter Beriick-

Internationale

und 18. Mir
sichtigung auch der Vorschlige, die von seiten
der Autorengesellschaften und von seiten der
Regierungen einzelner . Konventionsstaaten ge-
macht worden sind, den gesamten [ragenkom-
plex fiir das Gebiet des Films nochmals einge-
hend zu erdrtern.

Die Urheberrechtskommission der Taternatio-
nalen Filmkammer, in der auch die Schweiz, bezw.
der S.L.V. durch seinen stiindigen Delegierten in
der I.F.K., Hrn. Sekretiir Jos. Lang, vertreten ist,
fasste in Briissel einstimmig die nachbenannten
Beschliisse :

zu Art. 2 Abs. 1 der Revidierten Berner
chremkunfl (W crkrln(.:l‘:g)
Nach den Worten «dramatisch-musikalische

Werke » ist hinzuzufiigen : «kinematographische

Werke ».

2. zu Art. Gbis Abs. 1 der Revidierten Berner
Ubereinkunft (droit moral)

Am Ende Absatz 1
hinzugefiigt :

«Ein aus einem solchen Eingriff in das droit
moral hergeleiteter Anspruch kann dem Urhe-
ber niemals in einem solchen Umfang zugestan-
den werden, dass hierdurch die Interessen derje-
nigen beeintriichtigt werden, denen der Urheber
seine vermogensrechtlichen Befugnisse am Werk
iibertragen hat.»

des wird folgender Satz

. zu Art. 14 der Revidierten Berner Uberein-
kunft (Filmrechtshestimmungen)

Artikel 14 erhiilt folgende Fassung :

a) Die Urheber kinematographischer Werke
haben das ausschliessliche Recht, die genannten
Werke zu vervielfiltigen und o6ffentlich aufzu-
fithren und vorzufiihren, sowie fiir den Fall, dass
diese Werke keine Adaptation eines fritheren
Werkes sind, das ausschliessliche Recht, deren
Adaptation zu jeder sonstigen Kunstform zu ge-
statten.

b) Die Urheber von Werken der Literatur,
Wissenschaft oder Kunst haben das ausschliessli-
che Recht, die kinematographische Adaptation
dieser Werke zu gestatten. Hierin ist die offent-
liche Auffiihrung und die éffentliche Vorfithrung
einbegriffen.

¢) Die vorstehenden Bestimmungen finden auch
Anwendung auf jedes Erzeugnis, das durch ein
der Kinematographie iihnliches Verfahren zustan-
de kommt.»

treten sollte, ist vertagt worden, Der Zeitpunkt,
an dem sie stattfinden wird, steht zur Zeit noch
nicht fest.

Die offizielle Zeitschrift Berner Biiros,
«Lie Droit d’Auteur» Nr. 6 vom Juni 1936, teilt
itber die Vertagung und deren Griinde folgendes
mit ;

«Das Biiro der Internationalen Union zum
Schutze literarischer und kiinstlerischer Werke
hat von der Generaldirektion der schonen Kiin-
ste, Wissenschaften und &ffentlichen Bibliothe-
ken Belgiens die Mitteilung erhalten, dass die
Koniglich Belgische Regierung auf Wunsch des
mit der Bearbeitung cines Entwurfs zu einem

allumfassenden Urheberrechtsgesetz beauftragten
Sachve ndigen-Komitees beschlossen hat, die

Staatenkonferenz zur Revision der Berner Uber-
einkunft zu vertagen. Diese Konferenz, die ur-
spriinglich am 7. September 1936 in Briissel be-
ginnen sollte, ist auf spiiter verlegt worden : sie
wird stattfinden, sobald die Umstiinde dies ge-
statten. »

Aus den weiteren Mitteilungen in «Le Droit
@’Auteur » geht hervor, dass auf Grund des Vol-
kerbundsbes ehhr vom 18. September 1935, mit
dem das Internationale Institut fiir geistige Zu-
sammenarbeit und das Internationale Institut zur
Vereinheitlichung des Privatrechts in Rom beauf-
tragt wurden,

«durch Angleichung der Berner Ubereinkunft

und der Ubercinkunft von Havanna den Ab-

schluss eines allgemeinen Abkommens vorzube-
reiten, das geeignet ist, in beiden Erdteilen ei-
nen wirksamen Schutz der Geisteswerke zu ge-
wiihrleisten »,
von diesen heiden Instituten e
tee aus Spezialisten der
Europas und Amerikas gebild
ses Komitee hat einstimmig der

in Experten-Komi-
chiedenen Liinder
worden ist. Die-
Belgischen Re-

gierung vorgeschlagen, dio Embmuf\mg der
Briisseler Staatenkonferenz zu vertagen, um so

zu ermiglichen, dass vor dem Zusammentritt der
Briisseler Staatenkonferenz noch eine gemeinsa-
me Konferenz der curopiischen und der ameri-
kanischen der stattfindet mit dem Ziele der
Schaffung einer gemeinsamen Vercinbarung, wie
es den Absichten des Vilkerbundes entspricht.

Kommende Aufgahen der Internationalen
Filmkammer
(Aus der «TFilmwoche »)

Wie bereits gemeldet, war die Biennale in Venedig
mit einer Tagunyg der Internationalen Filmkammer ver-
bunden, in der iiber die bisherige internationale Film~
susammenarbeit Rechenschaft abgelegl und fiir die om-
mende Zeil ein Arbeitsplan festgelegt wurde. Ueber die
ndchsten Aufgaben der F.-K., in der ja auch der S. L.V.
verireten ist, gehen uns von zustindiger Seite nachfol-
gende Mitteilungen zu :

Auf dem Gebiete des internationalen Film-Ur-
heberrechts hat die Internationale Filmkammer
bereits erhebliche Vorarbeit geleistet. Es ist ein
Urheberrechts-Ausschuss  gebildet  worden, der
unter der bewiihrten Leitung des Herrn Ray-
mond Lussiez, steht. Alle Mitglieder der
Internationalen Filmkammer werden dem Bericht
dieses Urheberrechts-Ausschusses iiber den Stand
seiner Arbeiten mit Interesse entgege
Uber den Rahmen der Arbeit dieses Ausschusses
hinaus werden gewisse Schwicrigkeiten einer
allgemeinen Erdrterung in der Internationalen
I 1lmkmnmcx bediirfen, dm in letzter Zeit in ein-

s

zelnen Liindern dadurch entstanden sind, dass
Autorengesellschaften iiber ihr clgenthcl\es Ge

biet hinaus anfangen, sich dem Filmvertrieb zu-
zuwenden.

Die in den Resolutionen der verschiedenen
Kommissionen des Internationalen Filmkongres-
ses Berlin 1935 zum Ausdruck gebrachten Wiin-

sche, Forderungen und Anregungen der Film-
wirtschaft aller Liinder sollten nunmehr in das
Arbeitsprogramm des Exekutivkomitees aufge-

nommen werden. Hierher gehéren die Probleme

der Kostengestaltung der Filmproduktion, der
Konzessionierung von Filmtheatern, der Forde-

rung des Kultur- und Lehrfilms und internatio-
nale Filmarchivfragen.
Die schnell fortschreitende

Entwicklung des

| Farbfilms, des plastischen Films und des Fern-

sehens ergibt neue und vordringliche Probleme.

Es handelt sich hier um solche technischer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Art. Eine allge-
meine Festlegung der grundsiitzlichen HaILung
die die internationale Filmwirtschaft gegeniiber
diesen Problemen einzunehmen hat, erscheint in
deren eigenem Interesse geboten. Es konnen sich
sonst wicder Situationen ergeben, wie sie noch
‘allen aus der Zeit der Einfithrung des Tonfilms
erinnerlich sein werden.

Um ihre Arbeit fruchtbringend zu gestalten
und ihr eine einwandfreie Grundlage zu geben,
hat es sich als unumgiinglich notwendig heraus-
gestellt, dass von der Intern. Filmkammer ein
Archiv angelegt wird, welches die Gesetze, Ver-
ordnungen und sonstigen fiir das 1«1]mweson
des Landes verbindlichen Vorschriften sammelt.
Es wird dann auch maoglich sein, den Mitgliedern
auf Anfrage Auskunft zu erteilen und ihnen auf
Wunsch, zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Be-
lange, sachkundige Unterstiitzung zu gewiihren.
(%Z. B. in Plagiatsprozessen und & m.) Demge-
miss erscheint die Sammlung des internationa-

Auszug
aus dem offiziellen Protokoll
iiber die Sitzung des Direktionskomitees,
sowie des Verwaltungsheirates,
am Mittwoch, den 19. August 1936, im Sitzungssaal
des Dogenpalastes in Venedig

Vertreten sind folgende Linder : Deutschland, Frank-
reich, Italien, Jugoslawien, Schweiz, Tschecho-
slowakei, Ungarn und Polen.

A ch Feststellung der
Organisationen begr
Sitzungsteilnchmer.

Vertreter der cinzelnen
Priisident BERTRAM die
stellt alsdann den neube-
rufenen Generalsekretiir, Dr. THEO QUADT vor.
Dr. Quadt gibt sciner Freude iiber die ehrenvol-
le B mufunvr Ausdruck. Er verspricht aktive Mit-
arbeit an den Aufgaben der Fédération Interna-
tionale.

Vor Beratung der cinzelnen Punkte der Tages-
ordnung begriisst der Priisident der Internationa-

len Filmkammer, Staatsminister s Prof. Dr.
LEHNICIJ, die Sitzungsteilnehmer. Er gibi der
Hoffnung Ausdruck, dass die schon immer aktive

Arbeit der IFédération auch in Zukunft stirk-
stens fortgesetzt werde, und dass dies in enger
Zusammenarbeit mit der Internationalen Iilm-

kammer
abschli

erfolgen mige. Dr. LEHNICH wiinscht
end den Beratungen guten Erfolg.
Fédérat

1. Bericht iiber dic Arbeit der n seit

der letzten Sitzung vom 21. und 22, August 1935
in Venedig. Pr dent BERTRAM berichtet
iiber die umfangreichen statistischen Arbeiten

der Iédération, welche im Endergebnis in der
Unterlagensammlung  zusammengefasst  worden
n. Diese bedeute fiir die einzelnen Liinder ein
st wertvolles Vergleichsmaterial, sowic die

xlurchmll'uhrm\dcn Aufbauma; auf dem

Gebiete des Filmtheaterbes I". BER-
TRAM berichtet weiter, dass die Fédération aus-
serordentlich viele Einzelfragen der Mitglieder
beantwortet habe.

2. Generelle Eintrittspreisregelungen : Die Sit-
zungsteilnehmer bringen iibereinstimmend zum
Ausdruck, dass — soweit moglich — eine Ein-
trittspr regelung im Interesse der Vermeidung
von Preisschleudercien und der Erzielung einer
wirtschaftlich-kaufminnischen Basis fiir den Film-
theaterbetrieb erwiinscht sei. Die Regelung im
Einzelnen moge aber jedem Lande solbst uhm
sen_bleiben.

_Ebenso sind die Sitzungsteilnehmer der An-
sicht, dass dureh eine g,mmrel](- erbilligung der
Dlllll‘lﬂ\]ll(‘hc der Kinobesuch in den einzelnen

Liindern nicht gesteigert werde. Der Vertreter
Ttaliens, GUSTAVO LO,\‘IB:\RDO, fiihrte zu die-
sem Punkte folgendes aus : In Italien habe sich
der Ubelstand herausgestellt, dass vielfach Ver-
anstaltungen mit Kulturfilmen oder mit Filmen
religiosen oder belehrenden Inhaltes ausserhalb
der ortsfesten Filmtheater in Siilen, Vereinshiiu-
sern usw. durchgefiihrt wiirden. Dies habe eine
starke Abwanderung des Publikun aus den
Theatern zur Folge und demgemiiss auch einen
entsprechenden Riickgang des Umsatzes. Eine sol-
che Entwicklung miisse vermieden werden ; im
iibrigen sei er der Auffassung, dass auch Veran-
staltungen rein kultureller A1 entsprechend den
Aufgaben des Filmtheat in dieses hineingehér-
ten.

ach reger Aussprache schliessen sich die Sit-
zungsteilnehmer im wesentlichen den Ausfiihrun-
gen GUSTAVO LOMBARDO’S an. Es wird ein-
stimmig folgende Resolution gefasst :

Die Fédération Internationale des Associa-
tions de Cinémas wendet sich gegen dic in ver-
schiedenen Lindern aufgetretene Ubung, Kul-
turfilmveranstaltungen und sonstige Veran-
staltungen mit Filmen belehrenden, erzicheri-
schen . oder rchg psen Inhaltes ausqcrh-\lh der
Filmtheater in Siilen, Vereinshiiusern usw. vor-
zufiihren.

Die Fédération vertritt die Auffassung, dass
das Filmtheater als Mittler zwischen Film und
Volk siimtliche Arten von Filmen gleichgiiltig
welchen Inhaltes — gegebenenfalls in Sonder-

veranstaltungen den Interessenten zu zeigen
hat.

Die TFédération erwartet daher, dass Film-
veranstaltungen — gleich welcher Art in

den dazu erbauten Filmtheatern durchgefiihrt
werden.

Die Fédération steht auf dem Standpunkt
DER FILM GEHORT IN DAS FILMTHEATER!

3. Pronﬂ'ummgestaltuuf;: Der Vertreter Un-
garns, ODON v. RUTTKAY, berichtet, dass
das umh ‘dem Vorbilde in Deutschland kiirzlich
cingefiihrte Einschlager-Programm zu einer Ab-
wanderung des Publikums oder zu einem Riick-
gang d Theaterumsatzes in keiner Weise ge-
fiihrt habe. In gleichem Sinne berichtet auch Dr.
QUADT hinsichtlich der Verhiiltnisse in Deutsch-
land. Allgemein wird von den Sitzungsteilneh-
mern die Meinung geiiussert, dass die Einfithrung
des Einschlager-Programms aus kulturellen und
wirtschaftlichen Griinden dringend erwiinscht sei,
Es wird daher folgende Resolution gefasst :




	Wichtige Tage in Venedig : ergebnisreiche Beratungen und interessante Vorführungen

